Gemeinde Aumiihle

Bauausschuss
am 05.09.2023

Tagesordnungspunkt 7
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SATZUNG DER GEMEINDE AUMUHLE
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ZEICHNUNG ZUM TEXT - TEIL B, ZIFFER 2.3
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Es gelten die Festsetzungen des Ursprungsplanes dem
Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Aumiihle,

bis auf die Anderungen:

- zur offenen Bauweise in den Gebieten MU 1, MU 1.1 und MU 7

- der Grundflachenzahl in dem Gebiet MU 9

- der Gesamtgebaudehdhe in den Gebieten MU 4 und MU 7

- der Anzahl der Vollgeschosse in dem Gebiet MU 7

- der textlichen Festsetzungen in den Gebieten MU 1, MU 1.1, MU 2, MU 3, MU 4,
MU 5 MU6, MU 7, MU 8, MU 8.1, MU 8.2, MU 9 und MU 9.1



TEXT - TEIL B

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 (1) 1, 6 BauGB)

1.1 Urbane Gebiete (MU) (§ 6a BauNVO) AI t

1. Wohngebaude,

2. Geschafts- und Burogebaude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen fur Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die im § 6a Abs. 3 BauNVO aufgefuhrten Ausnahmen sind unzulassig.

1. Vergnugungsstatten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in
Kerngebieten allgemein zulassig sind,
2. Tankstellen.

1.2 Innerhalb des urbanen Gebietes wird gemald § 6a Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass im Erdgeschoss einer
baulichen Anlage mindestens 25% der Geschossflache des Erdgeschosses fur Gewerbebetriebe sowie
soziale, kulturelle und andere Einrichtungen (nicht Wohnungen), die die Wohnnutzung nicht wesentlich

stéren, nur zulassig sind.

Die 25% der v.g. Nutzungen innerhalb des Erdgeschosses eines Bauvorhabens sind immer der
Strallenseite, zur Grolde Stral’e und Bergstralde hin, einzurichten.

Dies gilt nur bei Neubauten.




7

MU 8 I
GRZ 0,4 | 24° - 38°
GFZ06| o

GGH 11,00m

Beispiel:
Berechnung mit der tatsachlichen max. zulassigen Geschossflache

Grol3e des Baugrundstlicks: 1.500,00 m?
GFZ 0,6

Geschossflache: 1.500.00 X 0,6 = 900,00 m?,
also max. 450 m2 im Erdgeschoss

Es sind 25% als Mindestgrof3e gewerblicher Nutzung im
Erdgeschoss anzusiedeln.

Mindestens: 450,00 m2 X 25% = 112,50 m?2



Beispiel:
Berechnung mit der tatsachlichen max. zulassigen Geschossflache

MU 8 N GroRe des Baugrundstiicks: 1.500,00 m2
GFZ 0,6
GRZ04 | 24° - ’
0. 38 Geschossflache: 1.500.00 X 0,6 = 900,00 m?,
GFZ 0,6 o also max. 450 m2 im Erdgeschoss
GGH 11,00m Es sind 25% als MindestgrofRe gewerblicher Nutzung im

Erdgeschoss anzusiedeln.

Mindestens: 450,00 m2 X 25% = 112,50 m?2

Beispiel:
Berechnung mit einer tatsachlichen Geschossflache, die unterhalb
der max. zulassigen Geschossflache liegt

Grol3e des Baugrundstlicks: 1.500,00 m?
GFZ 0,6

Tatsachliche Geschossflache: 600,00 m?,

also max. 300 m2 im Erdgeschoss

Es sind 25% als Mindestgro3e gewerblicher Nutzung im
Erdgeschoss anzusiedeln.

Mindestens: 300,00 m2 X 25% = 75,00 m?2



1.2 Innerhalb des urbanen Gebietes wird gemal § 6a Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass im Erdgeschoss einer

baulichen Anlage mindestens 15% der zuldssigen Geschossflache im Erdgeschoss nur fir Gewerbebetriebe
zulassig sind.

Die 15% der v.g. Nutzung innerhalb des Erdgeschosses eines Bauvorhabens sind immer der
StralBenseite, zur Grof3e Stralle und Bergstralle hin, einzurichten.
Eine reine Wohnnutzung in den Gebdaude ist nur ausnahmsweise Uber eine Einzelfallpriifung zulassig.

1.4 Im ersten Vollgeschoss sind die soziale, kulturelle und andere Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht
stéren, neben einer Wohnnutzung ebenfalls zulassig.



s

MU 8 I
GRZ 0,4 | 24° - 38°
GFZ06| o

GGH 11,00m

Beispiel:
Berechnung mit der max. zulassigen Geschossflache

Grole des Baugrundstlicks: 1.500,00 m?2
GFZ 0,6
Max. zulédssig Geschossflache: 1.500.00 X 0,6 = 900,00 m?

Davon sind 15% als Mindestgrof3e gewerblicher Nutzung im
Erdgeschoss anzusiedeln.

Mindestens: 900,00 m2 X 15% = 135 m?2



Beispiel:
Berechnung mit der max. zulassigen Geschossflache

MU 8 . 7 GroRRe des Baugrundstiicks: 1.500,00 mz2

GRZ 0,4 | 24°-38° GFZ 0,6

GFZ 0,6 o Max. zulédssig Geschossflache: 1.500.00 X 0,6 = 900,00 m?
GGH 11,00m Davon sind 15% als MindestgréRe gewerblicher Nutzung im

Erdgeschoss anzusiedeln.

Mindestens: 900,00 m2 X 15% = 135 m?2

Beispiel:
Berechnung mit der max. zulassigen Geschossflache

Grol3e des Baugrundstlicks: 1.500,00 m?2
GFZ 0,6
Max. zulassig Geschossflache: 1.500.00 X 0,6 = 900,00 m?

Tatséchlich wird eine Geschossflache von 600,00 m2 errichtet

Die Flache der gewerblichen Nutzung bleit gleich grol3, also
mindestens: 900,00 m2 X 15% = 135 m?2



1.3 In den Gebieten MU 6, MU 7, MU 8.1, MU 8.2 und MU 9.1sind ausnahmsweise auch nur Wohnungen
zulassig.
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3.4 Innerhalb des Plangeltungsbereiches ist die Anzahl der nachzuweisenden Stellplatze wie folgt festgesetzt:
Fir Wohnungen bis zu einer Wohnflache bis zu 65,00 m? ist der Nachweis flr einen Stellplatz zu jeder
dieser Wohnungen zu erbringen. Fir Wohnungen die eine Wohnflache haben, die gréer ist als 65,00 m?,

ist der Nachweis fiir zwei Stellplatze zu jeder dieser Wohnung zu erbringen.
Die Unterschreitung der nachzuweisenden Stellplatze ist nur ausnahmsweise Uber eine Einzelfallprifung

zulassig.

3.5 Die lilng von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO auf3erhalb der Uberbaubarep ElaetrEM ist nur mit
einem MindestgrenZarstesas seitlichen Grundstlicksgrenze mit_1.28«*tMd 3,00 m von der hinteren
Grundstlicksgrenze, zulassig.

Stellplatze und Garagen gem. § 12 BaLbb#@"SOwie CarpOrts=eiiien an der Grundstiicksgrenze errichtet
werden. Sind in diesen =g agen Abstellraume vorhanden, dann gilt, daSs=eiesg auch an der Grund-

stliicksaramae=€Trichtet werden dlrfen.



4. GRUNORDNERISCHE MASSNAHMEN

4.1 ErhaltungsmaBnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB)

Einzelbaume

Die im Plan festgesetzten Einzelbdume sind dauerhaft zu erhalten. Grundséatzlich, ist die geltende
Baumschutzsatzung zu beachten.

(Fachgerechter Schutz und Pflege: siehe Begrundung und die zurzeit geltende Satzung der Gemeinde
Aumuhle zum Schutz des Baumbestandes).

4.2 WMmimierungsmaBnahmen (§ 9 (1) 4, 14, 16 BauGB)
Bodenschutznta®gahmen
Der vorhandene Oberf®dgn (Mutterboden) ist vor Baubeginn gesondert abzetfagen und an geeigneter
Stelle bis zur WiederverwertumMgsauf den Grundstlicken, zwischen g0ern. Die Mutterbodenmieten sind
nicht héher als 1 m anzulegen und mitseiger geeigneten Gripa®hgung einzuséen (z.B. Lupine; Schutz des
Oberbodens). (Fachgerechter Schutz und Piege; siebe*Begrindung).

SchutzmaBnahmen fiir Boden und \\asSer
Siehe Niederschlagswasserbegafgungssatzung der Gemeinde Atmaghle, Bekanntmachung Nr. 46 / 2009.

Vermeidungs- yad”MinimierungsmaBnahmen zum Schutz der Fauna

Um eine Be€lntrachtigung von Brutvdgeln und Flederm&usen zu vermeiden, sind Rodurtgegrbeiten nur
aulkemalb der Brutzeit (von Mitte Mérz bis Ende September) durchzuflhren.



TEXT -TEIL B

altungsmaBnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB)

Baumpflanzungen auf d& ndstiicken

piia nd dauerhaft zu erhalten. Es sind Hochstamme
zu pflanzen. Bei nachhaltiger BaeitfaChtigung ihrer Vitalitat odel w.Abgang sind sie umgehend mit
Baumen gleicher AdseerETsetzen. Die Anwuchspflege ist fir 3 Jahre sicherzust®
(Gehgilae lanzgut und Pflanzart: siehe Begriindung)

s efs 75 m? ist jeweils ein klein- bis
mittelkroniger, standortheimischer Laubbayim

Einfriedungen/ Heckenpflanzungen auf den Grundstiicken
Um den vorhandenen Charakter des Stralenbildes zu erhalten bzw. zu erganzen sind die Grundstiicke
zur Strafy ite hin einzuf: 1

Als Einfriedungen sind Hecken aus standortheimischen bzw. klimaresistenter Laubgehdélzen, Rhododendron
oder Eiben, als einfache Hecke oder zusammen mit Feldsteinmauern oder gemauerten Mauern mit/ ohne
Metall- oder Holzaufsatz sowie Trockenmauern inkl. Bepflanzung, Schmiedeeisenzaune nach altem Vorbild,
senkrechte Holzstaketenzaune, Maschendrahtzaune und Doppelstabgitterzaune ohne Sichtschutzelemente
zulassig (Gehdlzart, Pflanzgut und Pflanzart: siehe Begriindung).

Die Maximalhdhe fiir Zaune betragt 1,25 m, die Hohe gilt auch fiir Toranlagen.

Blickdichte Toranlagen sind nicht zulassig.

4.4 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§9 (1) 20 BauGB)

Nebenflachen

Die versiegelten Flachen im privaten und im &ffentlichen Raum sollen so gering wie méglich gehalten
werden. Stellflachen, Zufahrten etc. sind méglichst wasserdurchlassig auszufiihren, entweder mit
wassergebundenem Material oder grofugigem Pflaster, Okopflaster, Rasengittersteine o. &., damit eine
gewisse Versickerungsleistung fiir Niederschlagswasser gewahrleistet bleibt.

5. SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

5.1 Werden in der mit MMM gekennzeichneten Flache Wohn- und Schlafraume errichtet, so sind durch
Anordnung der Baukdorper oder durch geeignete Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlafraume den
straRenabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafraume
einer Wohnung an den straBenabg dten Gebaudeseiten nicht méglich ist, sind vorrangig die
Schlafraume den straRenabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafraume in
Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafraume zu beurteilen. Nur wenn die Anordnung
aller Schlafraume an den straBenabgewandten Gebaudeseiten trotz sorgsamer Planung nicht vollstandig
erreicht werden kann, kann davon im Ausnahmsfall abgewichen werden. Es sind hierbei die weiteren
Festsetzungen zum baulichen Schallschutz und zur notwendigen Beliiftung von Schlafraumen zu beachten.

5.2 Werden in der mit MMM gekennzeichneten Fléche schutzbediirftige Rdume nach DIN 4109-1:2018-01
errichtet, umgebaut oder erweitert, miissen deren AuBenbauteile den Anforderungen an die
Luftschallddmmung von AuBenbauteilen der DIN 4109- 1:2018-01 entsprechen. Der Nachweis ist auf der
Grundlage von DIN 4109-2:2018-01 zu fiihren. Die maRgeblichen AuBenlarmpegel (La) kénnen den
Abbildungen im Teil A [oder B] enthommen werden.

5.3 Fiir einen AuRenbereich einer Wohnung (Terrassen, Balkone) ist entweder durch Orientierung an der den
Stralen abgewandten Seite oder durch bauliche Schallschutzmanahmen wie z. B. Schirmwinde, verglaste
Vorbauten (z. B. verglaste Loggien, Wintergarten) oder schiitzend angeordnete Gebaude sicherzustellen,
dass insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es erméglicht, dass auf dem /in dem der
Wohnung zugehérigen AuRenbereich ein Tagpegel von kleiner 63 dB(A) erreicht wird.

5.4 Werden Gebéaude mit schutzbediirftigen Raumen nach DIN 4109-1:2018-01 errichtet, umgebaut oder
erweitert, muss die notwendige Beliiftung von Schlafzimmern durch schallgedammte Liiftungseinrichtungen
oder andere technisch geeignete Mainahmen zur Beliiftung gewéhrleistet werden, sofern eine
Fensterbeliiftung nicht iiber eine vollstéandig abgewandte Gebzudeseite erfolgen kann. Wohn-/ Schlafraume
in Ein-Zimmer- Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafraume zu beurteilen.

5.5 Von der vorgenannten Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises
ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere Anforderungen an den baulichen
Schallschutz resultieren.



HINWEISE

1

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 Satz 3 BauGB handelt, wer der festgesetzten Anpflanzung

und Erhaltung von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen dadurch zuwiderhandelt, dass
diese beseitigt, wesentlich beeintréchtigt oder zerstért werden.

Die Ordnungswidrigkeit kann auf Grundlage des § 213 Abs. 3 BauGB mit einer GeldbuRe von bis zu
10.000,- EUR geahndet werden.

Ordnungswidrig handelt geméaR § 84 Abs. 1 LBO, wer vorsétzlich oder fahrléssig den Vorschriften der
Ziffer 3.1 bis 3.9 dieser 6rtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Gemal § 84 Abs. 3 LBO kénnen
Ordnungswidrigkeiten mit einer GeldbuRe von bis zu 500.000.- EUR geahndet werden.

Altlasten (Vorgehen bei Neubebauung)

1. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst Abfall und
Bodenschutz, Barlachstrasse 2, 23909 Ratzeburg mindestens 2 Woche vorher mitzuteilen.

2. Werden wéhrend der Ausfiihrung des Abbruchs wider aller Erwartungen Bodenverunreinigungen
festgestellt, ist umgehend der Kreis Herzogtum Lauenburg, der Landrat, Fachdienst Abfall und
Bodenschutz, Barlachstralle 2 in 23909 Ratzeburg, dariiber zu unterrichten.

3. Nach dem Abbruch hat eine gemeinsame Begehung mit einem Vertreter des Fachdienstes Abfall und
Bodenschutzes zu erfolgen, um eine organoleptische Priifung auf Schadensfreiheit durchzufiihren.
Sollten hierbei Kontaminationen festgestellt werden, sind diese zu beseitigen und anschlieRend durch
eine Fachgutachter eine Probenahme durchzufiihren.

4. Die Entsorgung bzw. Verwertung der anfallenden Abfélle sind dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Untere

Abfallentsorgungsbehérde nachzuweisen. Die pflichtige Dokumentation gemaR Gewerbeabfallver-
ordnung (ab 10 m® Abfélle) ist ebenfalls der Unteren Abfallbehdrde unaufgefordert nach Abschluss der
MaRnahme vorzulegen.

DIN-Vorschriften

Der Inhalt der DIN-Vorschriften ist im Amt Hohe Elbgeest einzusehen.

Waldabstand

Nach § 24 (1) Landeswaldgesetz ist es verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuches im
Waldabstand durchzufiihren, dies gilt auch fiir genehmigungs- und anzeigefreie Gebaude.

Im Waldschutzstreifen sind folgende SicherungsmaRnahmen vorzusehen:

- Gebaude sind nur mit massiven, feuerbestandigen Wanden zuléssig. Teilflachenverkleidungen mit Holz
und anderen Baustoffen sind zulassig.

- Die Dacheindeckung ist nur in nichtbrennbarer Hartbedachung zuléssig.

- Schornsteine sind nur mit feuerbestandiger Abdeckplatte zulassig.

- Offene Feuer auf den Grundstticken sind nicht zuléssig.

- Eine forstméRige Bepflanzung ist nicht zuléssig.

Eine Unterschreitung des Regelabstandes durch bauliche Anlagen oder Erweiterung der vorhandenen
Bebauung ist nur mit Zustimmung der zustédndigen Bauaufsichtsbehérde und in Einvernehmen mit der
Forstbehérde zulassig. Die Unterschreitung des Regelabstandes richtet sich nach § 24 (2)
Landeswaldgesetz und dem gemeinsamen Runderlass des Ministeriums fiir Inneres, landliche Raume und
Integration und des Ministeriums fir Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom
30.08.2018.

5. Ursprungsplan

Fir nicht dargstellte Festsetzungen gilt der Ursprungsplan der Bebauungsplan Nr. 9 der
Gemeinde Aumiihle.
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Gemeinde Aumiihle A
Beschlussauszug
aus der
Sitzung Nr. 3/ 2023 - 2028 des Bauausschusses der Gemeinde
Aumtuhle

vom 12.10.2023

TOP S5 Anderungen/Ergianzungen zur Niederschrift der Sitzung vom
05.09.2023
Beschluss:

Es wird folgende Anderungen/Erganzungen der Niederschrift beantragt:

ZuTOP 8 Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des Regionalplans fur den Pla-
nungsraum Hi
- Stellungnahme der Gemeinde Aumiihle

Herr Kriiger-Herbert stellt ergéanzend fest, dass aus beiden dargestellten PIanen/Karten

nicht hervorgeht, dass im Bereich ,Viertbusch" (zwischen Friedhof und Sportplatz) im
rechtsgultigen F-Plan eine Ausweisung als Wohnbauflache eingetragen ist. Auch im Be-
reich Friedrichsruh liegt keme deutliche Darstellung beziglich der Ausvvelsungen des
Flachennutzungsplanes vor.* : '
Sie ist damit genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en)
6 6 0 0

Es liegen keine Ausschlieffungsgriinde nach § 22 GO vor.

Stand: 19.10.2023



	Anlage  1 Präsentation BSK zu TOP 7
	Anlage  2 Änderung Niederschrift BA Aumühle 05.09.2023

